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Schriftl.parl.Anfrage Nr. 1550/J der Abg.z.NR 
DEUTSCHMANN, Dr. PAULITSCH u.Gen. betreffend 
Einbeziehung des oberen Gailtales sowie des 
Lesachtales in die Grenzlandförderung 
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Die Abg.z.NR DEUTSCHMANN, Dr. PAULITSCH und Genossen haben am 4.12.1981 
unter der Nr. 1550/J folgende parlamentarische Anfrage an mich gerichtet: 

"Das obere Gailtal und das Lesachtal stellen strukturschwache Wirt­
schaftsgebiete dar. Im Gegensatz zum unteren Gailtal, das in die Grenz­
landförderung miteinbezogen ist, erhält das obere Gailtal und das 
Lesachtal keine Grenzlandförderungsmittel, obwohl diese Gebiete wirt­
schaftlich mindestens im selben Ausmaß Problemgebiete darstellen. 

Angesichts der ungleichen Behandlung zwisc en dem unteren Gailtal auf 
der einen Seite sowie dem oberen Gailtal u d dem Lesachtal auf der ande­
ren Seite und der Notwendigkeit, auch den eiden letztgenannten Regionen 
Grenzlandförderungsmittel zur Behebung ihr r wirtschaftlichen Schwierig­
keiten zur Verfügung zu stellen, richten die unterfertigten Abgeordneten 
an den Bundeskanzler folgende 

A n fra g e 

1. Aus welchen Gründen wurden bisher die strukturschwachen Gemeinden 
des oberen Gailtales und des Lesachtales in die Grenzlandförderung 
nicht einbezogen? 

2. Sind Sie gewillt, die Einbeziehung der erwähnten strukturschwachen 
Gemeinden in die Grenzlandförderung vornehmen zu lassen? 

3. Wann kann mit dieser Einbeziehung gerechnet werden?" 
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Ich beehre mich, die Anfrage wie folgt zu beantworten: 

Zu Frage 1.: 

Das von der Bundesregierung eingerichtete ERP-Grenzlandsonderprogramm 

zur Schaffung von industriell-gewerblichen Arbeitsplätzen in den grenz­
nahen Entwicklungsgebieten des Mühl-, Wald- und Weinviertels, des Bur­

genlandes, der Süd- und Oststeiermark, Teilen Kärntens und Osttirols 
orientierte sich an der Abgrenzung der österreichischen Grenzgebiete 
durch die österreichische Raumordnungskonferenz (öROK). Dabei waren die 

diesbezüglichen Vorschläge der Bundesländer maßgebend. 

Zu Frage 2. und 3.: 

Die Mittel. die jährlich für das ERP-Grenzlandsonderprogramm zur Ver­
fügung gestellt werden können, sind begrenzt, da aufgrund der außer­
ordentlich günstigen Kreditkonditionen die Rückflüsse weitaus geringer 

sind, als bei anderen Kreditaktionen. 

Da bereits sehr umfangreiche Teile der Grenzgebiete in das Sonderförde­
rungsprogramm einbezogen sind und eine Ausweitung nicht zu rechtfertigen 
wäre, wäre eine gewisse Umschichtung innerhalb Kärntens vorstellbar. So 
könnten beispielsweise an Stelle von Klagenfurt die strukturschwachen 
Gemeinden des oberen Gailtales und des Lesachtales als Förderungsgebiete 

im Rahmen des ERP-Grenzlandprogrammes einbezogen werden. 

Eine derartige Änderung müßte jedoch vom Land beantra~t bzw. im Rahmen 

der öROK akkordiert werden. 

Im übrigen sei darauf verwiesen, daß auf Anregung der Kärntner Landes­
regierung im Jahre 1979 eine Reihe von Förderungsmaßnahmen zwischen dem 
Bund und dem Land vereinbart wurden, zu denen die Gründung einer Betriebs­

ansiedlungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH mit einem Gesellschafts­
kapital von S 200 Mio zählt. An dieser Gesellschaft ist der Bund mit 
50 % beteiligt. Die 1979 zwischen dem Bund und dem Land vereinbarten 
Maßnahmen schließen auch die struktur- und entwicklungsschwachen Gebiete 
Kärntens ein. 
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Weiters hat die Bundesregierung im Jahre 1979 eine zusätzliche Förde­
rungsaktion für besonders benachteiligte Berggebiete eingerichtet. 
Diese "Sonderaktion des Bundeskanzleramtes zur Stärkung entwicklungs­
schwacher ländlicher Räume in Berggebieten österreichs" ermöglicht die 
Unterstützung von Vorhaben in Form von Zuschüssen bis max. S 1 Mio, 
die eine eigenständige Wirtschaftsentwicklung in den benachteiligten 
Gebieten unter9ützen. In den bei den ersten Jahren des Bestehens dieser 
Sonderaktion (bis Mitte 1981) wurden in Kärnten 5 Projekte gefördert. 
Die Bundesregierung hat nunmehr diese Aktion bis 1984 verlängert. 

In Zusammenarbeit mit den Raumplanungsabteilungen der Ämter der Landes­
regierungen und unter Berücksichtigung des österreichischen Raumord­
nungskonzeptes der öROK wurden zusätzliche entwicklungsbenachteiligte 
Regionen als Färderungsgebiete aufgenommen. Im Land Kärnten sind nun­
mehr folgende Gebiete 'in diese Sonderaktion aufgenommen: Oberes Gail­
und lesachtal, Nockgebiet, Ferlach, Althofen, Välkermarkt und St. Paul 
im lavanttal. 
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